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Seit Beginn der Professionalisierung von Fürsorge/
Sozialer Arbeit engagierten sich Frauen im Bereich 
der „Gefährdetenfürsorge“ für Mädchen und Frauen 
auf unterschiedlichen Ebenen: als Fürsorgefunkti
onärinnen, als Sozialpolitikerinnen und als Fürsor
gerinnen. Im Mittelpunkt schien der Wunsch zu 
stehen, diesen Frauen und Mädchen zu helfen, sie 
zu „retten“ – und das aus einer ganz unpolitischen 
Motivation heraus. 

Bei der Annahme einer „unpolitischen“ Sozialen Arbeit 
handelt es sich um einen bis heute in Teilen wirkmäch-
tigen Mythos. Verstärkt wird dieser Mythos durch die 
Tatsache, dass es sich bei der Profession noch immer um 
eine stark gegenderte handelt: Der Anteil von weiblichen 
Studierenden und Fachkräften beträgt ca. 80 % und die 
Zuschreibungen Sozialer Arbeit sind oft deckungsgleich 
mit Zuschreibungen und Anforderungen an Frauen: sozial, 
fürsorglich, kümmernd, aufopferungsvoll, beziehungs- 
und bindungsorientiert.1 Zusätzlich existiert der Mythos 
über die Friedfertigkeit von Frauen und auch dieser ist 
relevant für die Soziale Arbeit. 

In diesem Artikel soll aufgezeigt werden, dass dieser My-
thos und ein damit verbundenes professionelles Selbstver-
ständnis die Ausgrenzung und Abwertung von Klient/in-
nen zur Folge haben konnte (mit mitunter tödlichen Kon-
sequenzen in der nationalsozialistischen Zeit). Außerdem 
war es u.a. die Vorstellung eines „unpolitischen Helfens“, 
die auch nach 1945 Kontinuitäten der Ausgrenzung von 
als „asozial“ stigmatisierten Klient/innen ermöglichte. 
Wie zentral Akteurinnen auf unterschiedlichen Ebenen 
für die Soziale Arbeit waren (und sind), wird mit Blick auf 
die Professionalisierungsgeschichte deutlich:  Diese ist eng 
mit dem Konzept der „organisierten“ oder „professionel-
len Mütterlichkeit“ sowie mit spezifischen Bildern und 
Vorstellungen von (bürgerlicher) Weiblichkeit verknüpft.

Die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der Kons-
truktion bürgerlicher Weiblichkeit liegt auch darin begrün-
det, dass es sich bei der befürsorgten weiblichen Zielgrup-
pe –„gefährdete“ Mädchen und Frauen – um Personen 

handelte, die den Vorstellungen bürgerlicher Weiblichkeit 
nicht entsprachen. 

Exemplarisch setze ich mich in dem Artikel mit dem En-
gagement von Agnes Neuhaus auseinander. Agnes Neu-
haus (1854–1944) war eine wichtige Pionierin Sozialer Ar-
beit. Sie gründete 1899 den „Katholischen Fürsorgeverein 
für Mädchen, Frauen und Kinder“ (seit 1968 „Sozialdienst 
katholischer Frauen [SKF]“) und professionalisierte ihn zu 
einem der zentralen Träger der Gefährdetenfürsorge.2 
Sie war einer der ersten Parlamentarierinnen. Bereits 
in der ersten Legislatur der Weimarer Republik war sie 
Reichstagsabgeordnete für die Zentrumspartei und gilt als 
Vorkämpferin für ein fürsorgerisches Bewahrungsgesetz. 
Darüber hinaus war sie in unterschiedlichen, auch vom 
Deutschen Verein einberufenen, sozialpolitischen Kommis-
sionen tätig. Als dreifache Mutter, verwitwete bürgerliche 
Frau repräsentierte sie im besonderen Maße das Konzept 
der „organisierten Mütterlichkeit“.

Im Weiteren thematisiere ich das Handeln von Dr. Käthe 
Petersen (1903–1981). Sie trat 1932 in die Hamburger 
Wohlfahrtsverwaltung ein, konnte hier erfolgreich Karri-
ere machen und blieb während des Nationalsozialismus 
eine der wenigen verbleibenden Oberbeamtinnen.3 Auch 
Petersen hatte im Besonderen „gefährdete“ Frauen und 
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Mädchen im Blick und setzte viel Energie und juristische 
Fachkompetenz ein, um diese Frauen und Mädchen unter 
die Kontrolle der Wohlfahrtsbehörde zu bringen. Was 
diese Kontrolle unter nationalsozialistischen Bedingungen 
für die Mädchen und Frauen bedeuten konnte, wird später 
skizziert. Käthe Petersen konnte ihre Karriere nach 1945 
nahtlos fortsetzen und sich auch weiterhin für repressive 
Praxen in der Fachöffentlichkeit einsetzen. 

Nach wie vor stellt die Annahme einer „auffälligen“ 
Sexualität von Frauen und Mädchen ein im besten Fall 
zu beobachtendes Merkmal für die Soziale Arbeit dar. 
Unterstellte Sexualität, selbstbestimmte Sexualität, Sexu-
alität außerhalb der Ehe war seit Beginn der Etablierung 
der bürgerlichen Familie als zentralem gesellschaftlichem 
Leitmotiv,4 das zentrale Unterscheidungsmerkmal in „gu-
te“ und „schlechte“, oder in „gute“ und „öffentliche“ 
Frauen.5 Fürsorge/Soziale Arbeit erklärt sich schnell für die 
Kategorisierung und die „Behandlung“ dieser Frauen und 
Mädchen zuständig. Zentral wird hier auch das Konzept 
der „organisierten Mütterlichkeit“, und zwar sowohl auf 
der Ebene der Professionalisierung als auch bei der Beur-
teilung der (in Teilen selbst geschaffenen) Klientel. 

Für eine Kontextualisierung innerhalb des Fachdiskurs 
werfe ich einleitend den Blick auf den (aktuellen) For-
schungsstand zum Thema Umgang mit dem Thema 
Nationalsozialismus und Kontinuitäten nach 1945 in Erzie-
hungswissenschaft und Sozialer Arbeit.

1. Zum Umgang mit dem Thema Nationalsozi
alismus und Kontinuitäten nach 1945 in Er
ziehungswissenschaft und Sozialer Arbeit

Bezogen auf den inzwischen umfangreichen und diffe-
renzierten Forschungsstand zum Thema Soziale Arbeit 
im Nationalsozialismus erhebe ich keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Vielmehr möchte ich spezifische Entwick-
lungen und für diesen Artikel zentrale Befunde darstellen. 
Sven Steinacker folgend, kann die Auseinandersetzung mit 
dem Handeln von Sozialer Arbeit im Nationalsozialismus in 
unterschiedlichen Phasen eingeteilt werden: (1) Abwehr, 
Verdrängung, blinde Flecken, 2) Erste Impulse für die For-
schung, (3) Der Nationalsozialismus als Forschungsthema).6 

Die erste (lange) Phase dauerte bis Mitte der 1980er-Jahre 
und erst dann begann eine Auseinandersetzung mit der 
Rolle von Sozialer Arbeit im Nationalsozialismus und der 
Diskussion um die Verantwortung der Strukturen und in 
ihr Tätigen. Die Auseinandersetzung wurde auch durch 
Studien eröffnet, die in der kritischen Geschichtsforschung 
(und damit außerhalb der eigenen Disziplin) angesiedelt 
waren.7 Richtungsweisend war auch der Historiker Detlev 
Peukert, der u.a. in seiner Studie über die „Grenzen der 
Sozialdisziplinierung“ auf das Moderne im Nationalso-
zialismus aufmerksam machte und Kontinuitäten in den 
Übergängen von der Weimarer Republik in den National-
sozialismus im Kontext Jugendfürsorge herausarbeitete.8 
Innerhalb der Disziplin wurden Ende der 1980er-Jahre 
erste Sammelbände vorgelegt.9 Christoph Sachße und 
Florian Tennstedt schufen 1992 ein Grundlagenwerk,10 das 

 

 

bis heute ein Standardwerk der Auseinandersetzung mit 
der Geschichte der Sozialen Arbeit im Nationalsozialismus 
darstellt. 

Ab Mitte der 1990er-Jahre legten Wissenschaftler/innen 
sowohl regionale als auch spezifische Handlungsfelder 
der Sozialen Arbeit betreffende Studien vor.11 Außerdem 
erschienen empirische Studien zur öffentliche Fürsor-
ge, zur Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV), den 
Wohlfahrtsverbänden und zu konfessionellen Trägern.12 
In den 2000er-Jahren legte Uwe Lohalm eine weitere 
Studie zu Hamburg und Steinacker zum Rheinland vor.13 
Wolfgang Gruner wies in seiner empirischen Studie auf 
die Verantwortung von Sozialer Arbeit bei der Juden-
verfolgung hin.14 Christa Schikorra, Karola Fings, Frank 
Sparing und Wolfgang Ayaß setzen sich mit als „asozial“ 
im Nationalsozialismus verfolgten Menschen auseinander 
und belegten die Verantwortung von Sozialer Arbeit.15 Ins-
besondere Schikorra ist durch ihren Fokus auf als „asozial“ 
verfolgte Frauen und Mädchen von Relevanz für meine 
Auseinandersetzung mit dem Handeln von Fürsorgerinnen 
gegenüber ihrer weiblichen Klientel. Gleichermaßen rele-
vant für die Bearbeitung meiner Fragestellung ist die Stu-
die von Birthe Kundrus16, die sich mit der fürsorgerischen 
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Betreuung von Soldatenfrauen auseinandersetzt, wobei 
die Beurteilung bzw. Bewertung der Fürsorgerinnen über 
deren „moralisches“ bzw. „unmoralisches“ Verhalten 
zentral war. Die Be- bzw. Verurteilung von Mädchen und 
Frauen entlang ihrer Sexualität durch die in der Fürsorge 
Tätigen wurde 2019 im Ravensbrücker Kolloquium „Die 
Konstruktion devianter Mädchen in der Sozialfürsorge 
des 20.Jahrhunderts“ diskutiert.17 Dort wies u.a. Oliver 
Gaida, der über die Jugend- und Sozialfürsorge in Berlin 
von 1918–1961 forscht, auf die Kontinuitäten der fürsor-
gerischen Kategorien „unmoralisch“, „triebhaft“ und des 
Vorwurfs der Prostitution gegenüber Mädchen und Frauen 
von der Weimarer Republik bis in die Bundesrepublik hin.18 

Esther Lehnert und Stefan Schnurr setzten sich mit Fürsor-
gerinnen im NS auf der Handlungsebene auseinander.19 
Auch Studien über Fürsorgefunktionär/innen, ihre Ver-
strickungen in das sozialrassistische nationalsozialistische 
Fürsorgesystem und ihre bruchlosen Karrieren in der 
Bundesrepublik wurden empirisch gesättigt und unter 
machtkritischen Perspektiven u.a. von Christian Schrapper 
über Hans Muthesius und von Anne-Dore Stein über Wil-
helm Polligkeit vorgelegt.20 Für die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Professionsgeschichte und der Disziplin ist 
es bemerkenswert, dass erst 2017 der erste Sammelband 
zum Widerstand innerhalb von Sozialer Arbeit erschien.21

Auch die Tagung „Kontinuitäten und Diskontinuitäten 
der Sozialpädagogik/Sozialarbeit im Übergang vom Na-
tionalsozialismus zur Nachkriegszeit“ an der FH Würz-
burg-Schweinfurt im Oktober 2019 wies auf das anhalten-
de Interesse von Disziplin und Profession an einer (selbst-)
kritischen und reflexiven Auseinandersetzung mit dem 
nationalsozialistischen Erbe und der Übernahme von Ver-
antwortung (in Disziplin und Profession) hin.

2. Das Konzept der „organisierten Mütterlich
keit“: die Konstruktion Sozialer Arbeit als 
„weiblich“ und „unpolitisch“ 

Im Folgenden werde ich das Konzept der „organisierten 
Mütterlichkeit“ darstellen und damit zum Beginn der 
Professionalisierung Sozialer Arbeit in Deutschland zu-
rückgehen. Mit diesem Konzept gehen spezifische Kon-
struktionen von Weiblichkeit einher, die ungeachtet der 
notwendigen historischen Kontextualisierung bis heute 
in der Sozialen Arbeit eine Rolle spielen. Diese spezifische 
Konstruktionen von Weiblichkeit (und die auch damit 
einher gehende Entpolitisierung) beeinflussen nicht nur 
bis heute die Wahrnehmung Sozialer Arbeit, sondern 
erschweren die Thematisierung von Täterinnenschaft im 
Nationalsozialismus im Kontext Sozialer Arbeit.

Mit Beginn der Professionalisierung Sozialer Arbeit wurden 
bürgerliche Frauen als Erwerbstätige erstmals sichtbar. Die 
autoritäre Armenfürsorge im Kaiserreich hatte noch fast 
ausschließlich in den Händen wahlberechtigter Bürger ge-
legen, die ehrenamtlich tätig waren. Folgen einer schnel-
len kapitalistischen Industrialisierung zeigten sich u.a. in 
Landflucht und Massenverelendung und hatten das tradi-
tionelle System der mildtätigen Armenfürsorge an ihre 

Grenzen und darüber hinaus geführt. Die Verbürgerli-
chung der Gesellschaft und damit auch die Einführung des 
Konzeptes der bürgerlichen Familie mit seiner Trennung in 
private, weibliche und öffentliche, männliche Bereiche 
hatte „anständige“ bürgerliche Frauen auf den Bereich 
der Familie verwiesen.22 Erwerbstätigkeit bürgerlicher 
Frauen wurde als Angriff auf dieses Konzept verstanden. 

Der Frauenbewegung war bewusst, dass sie sich mit For-
derungen nach Bildung und einem qualifizierten Zugang 
von Frauen zum Erwerbsleben gegen den gesellschaftli-
chen Mainstream stellte. Das Konzept der „organisierten 
Mütterlichkeit“ bot einen Ausweg: Das sich neu entwi-
ckelnde Feld der professionellen Fürsorge wurde verknüpft 
mit biologistischen Zuschreibungen. Frauen mit ihrer 

Agnes Neuhaus (1854–1944)

17) Vgl. Tagungsbericht zum Ravensbrücker Kolloquium (29.–30.11.2019, Gedenk-
stätte Ravensbrück): https://www.rosalux.de/news/id/41464/die-konstruktion-de-
vianter-maedchen-in-der-sozialfuersorge-des-20-jahrhundert (10. August 2020).

18) Gaida, O.: Die Zwangserziehung Jugendlicher in Berlin (1920–1950): Arbeit und 
Sexualität, unveröffentliches Vortragsmanuskript, gehalten am 29.11.2019 in der 
Gedenkstätte Ravensbrück. 

19) Lehnert, E.: Die Beteiligung von Fürsorgerinnen an der Umsetzung und Bildung der 
Kategorie „minderwertig“ im Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. 2003; Schnurr, 
S.: Sozialpädagogen im Nationalsozialismus, Weinheim, München 1997.

20) Schrapper, C.: Hans Muthesius (1885–1977): ein deutscher Fürsorgejurist und 
Sozialpolitiker zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik, Münster 1993; Stein, 
A.-D.: Die Verwissenschaftlichung des Sozialen. Wilhelm Polligkeit zwischen indi-
vidueller Fürsorge und Bevölkerungspolitik im Nationalsozialismus, Wiesbaden 
2009. 

21) Amthor, R (Hrsg).: Soziale Arbeit im Widerstand! Fragen, Erkenntnisse und Reflexi-
onen zum Nationalsozialismus, Weinheim/Basel 2017.

22) Zur Verwissenschaftlichung der Differenz und damit Legitimation des Konzepts vgl. 
Hausen, K.: Zur Polarisierung der „Geschlechtscharaktere”: Eine Spiegelung der 
Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, in: Conze, W. (Hrsg.): Sozialgeschich-
te der Familie in der Neuzeit Europas, Stuttgart 1976, S. 363–393.
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grundsätzlichen Fähigkeit zur Mütterlichkeit, sei es nun 
die biologische oder die professionelle, seien qua „Natur“ 
in der Lage, sich um das Not und Elend der unteren Klas-
sen zu sorgen und armen Menschen zu „helfen“.  Diese 
biologistische Verknüpfung machte die Forderung der 
Frauenbewegung weniger angreifbar. Mit der Betonung 
ihrer „wesensgemäßen“ Eigenschaften forderten sie ge-
sellschaftliche Partizipation ein. Unmittelbare Folge war, 
dass das Thema „soziale Ungleichheit“ seines politischen 
Kontextes entkleidet und suggeriert wurde, die „Soziale 
Frage“ könne ohne tiefgreifende gesellschaftliche Verän-
derungen gelöst werden. Christoph Sachße beschreibt den 
Begriff als weibliche Strategie im Kampf um die gleichen 
Rechte:

„(...) ‚Organisierte Mütterlichkeit’ ist eine Metapher 
für den Versuch von Frauen, gleichberechtigt an der 
Entwicklung und den Privilegien der männlichen Kultur 
teilzunehmen, ohne ihre weibliche Identität aufgeben 
zu müssen.“23 

Ungeachtet der Heterogenität der Frauenbewegung 
herrschte über das Konzept der geistigen oder organisier-
ten Mütterlichkeit Einigkeit. Von Vertreterinnen des gemä-
ßigten Flügels, zu dem u.a. Alice Salomon zu zählen ist, 
oder „Radikalen“ wie Helene Stöcker bis hin zu sozialisti-
schen Frauen wie Marie Juchacz (die spätere Begründerin 
der Arbeiterwohlfahrt [AWO]): für alle lag die besondere, 
„wesensgemäße“ Eignung von Frauen für den Bereich 
der Sozialen Arbeit in ihrer (organisierten) Mütterlichkeit 
begründet.24

Infolge der beschriebenen Entwicklungen etablierte sich 
in Deutschland der Beruf der Fürsorgerin. Für die Fürsor-
gerinnen galt das Zölibat, sie mussten also bei einer Ver-
heiratung aus dem Beruf ausscheiden. Das Zölibat der er-
werbstätigen Frauen bildete die Grundidee des Konzeptes 
der „organisierten Mütterlichkeit“: (Bürgerliche) Frauen 
sollten ihre „weiblichen“ Tugenden entweder der eigenen 
Familie oder der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Die 
Strategie der „geistigen Mütterlichkeit“ – mit dem Ziel 
einen qualifizierten Frauenberuf zu etablieren – erwies sich 
zwar einerseits als erfolgreich, andererseits führte aber die 
Fokussierung auf die „wesensgemäße“ Eignung auch da-
zu, dass Fürsorgerinnen als „Klassenversöhnerinnen“ nicht 
die Frage nach einer grundsätzlichen gesellschaftlichen 
Veränderung stellten, sondern sich „wesensgemäß“ in das 
Wohlfahrtssystem einfügten.

3. Agnes Neuhaus´ Engagement in der Gefähr
detenfürsorge und für ein Bewahrungs
gesetz

Für die Auseinandersetzung mit Agnes Neuhaus bezogen 
auf das Konzept der organisierten Mütterlichkeit gilt es, 
den zeitgenössischen Kontext und die damit verbunde-
nen Vorstellungen über Weiblichkeit zu reflektieren. Erst 
einmal ist auffällig, dass die erziehungswissenschaftliche 
Forschung ein durchgehend positives Bild von Agnes Neu-
haus zeichnet. Hier ist zuerst auf die 1949 erschienene 
Biografie von Maria Victoria Hopmann zu verweisen, die 

 

durchgehend von Bewunderung für Neuhaus und deren 
Leistungen geprägt ist.25 Im „Who ist who der Sozialen 
Arbeit“ von 1998 wird sich auch positiv auf sie bezogen.26 
Die Studie von Wollasch über den von Neuhaus im Jahre 
1899 gegründeten katholischen Fürsorgevereins fokussiert 
das Engagement und die Leistungen von Neuhaus für die 
Professionalisierungsgeschichte.27 Darüber hinaus haben 
Maier und Winkelshausen alle Reden und Schriften von 
Neuhaus veröffentlicht.28 In verschiedenen Webpräsenzen 
von regionalen Gliederungen und Landesverbänden des 
SKF wird Neuhaus als engagierte Gründerin vorgestellt. So 
heißt es auf der Homepage des „Agnes Neuhaus Cafés“ 
in Berlin: 

„Die Dortmunderin Agnes Neuhaus (1854–1944) stand 
für den Aufbruch der Frauen in die Moderne. Sie 
leistete Pionierarbeit in der Fürsorge für Frauen und 
Kinder. Als Mitglied der verfassunggebenden Weimarer 
Nationalversammlung und als Reichstagsabgeordnete 
war sie wesentlich am Zustandekommen des ersten 
Jugendwohlfahrtsgesetzes und des Jugendgerichtsge-
setzes beteiligt.“29 

Eine kritische Auseinandersetzung mit Neuhaus hat Mat-
thias Willing in seiner rechtshistorischen Studie zum Be-
wahrungsgesetz vorgelegt.30 Darin arbeitet er ihre zentrale 
(fach-)politische Rolle heraus. Ähnlich kritisch wird die von 
Neuhaus betriebene fürsorgerische Fachdiskussion zum 
Bewahrungsgesetz in der Zeit der Weimarer Republik von 
Angelika Ebbinghaus und Christiane Rothmaler gesehen.31 
Ebbinghaus bezeichnet Neuhaus als „Mutter des Bewah-
rungsgedankens“.32

Grundsätzlich schwierig ist es – insbesondere mit dem 
zeitlichen Abstand –, über die Auswirkungen und Folgen 
der damaligen fürsorgerischen Praxen auf die Klientel und 
damit im Falle von Neuhaus auf die „gefährdeten“ Frauen 
und Mädchen zu sprechen. Gleichwohl ist es unerlässlich, 
deren Perspektive einzubeziehen. Andernfalls läuft die 
Soziale Arbeit erneut Gefahr, Praxen von Stigmatisierung, 
Ausgrenzung und Unterdrückung zu normalisieren, zu 
entpolitisieren und so zu legitimieren. Hilfreich für eine 
Kontextualisierung ist die Einbeziehung von Forschungen 

23) Sachße, C.: Mütterlichkeit als Beruf, Frankfurt a.M. 1986, S. 222.
24) Dass es zu Beginn der Professionalisierung Sozialer Arbeit auch Konzepte gegeben 

hat, die weniger stark auf die „organisierte Mütterlichkeit“ und die wesensgemä-
ßen Eignungen von Frauen für diesen Beruf Bezug genommen haben, belegt der 
Blick in die USA. Für Jane Addams und Ellen Gates Starr – Pionierinnen der Sozi-
alen Arbeit in den USA – beispielsweise standen vielmehr Fragen nach einer inter-
kulturellen Perspektive und der Partizipation migrantischer Zielgruppen in den 
Sozialraum/das Gemeinwesen im Mittelpunkt. Außerdem verknüpften sie von Be-
ginn an in den ersten Settlements (Hull-House) Soziale Arbeit mit einem forschen-
den Blick, vgl. Braches-Chyrek, R.: Jane Addams, Mary Richmond und Alice Salo-
mon. Professionalisierung und Disziplinbildung Sozialer Arbeit, Opladen u.a. 2013.

25) Hopman, M. V.: Agnes Neuhaus, Leben und Werk, Mainz 1949.
26) Maier, H.: Neuhaus, Agnes, in: Maier, H. (Hrsg.): Who is who der Sozialen Arbeit, 

Freiburg i. Br. 1998, S. 428–431.
27) Wollasch (Fußn. 2).
28) Maier, H./Winkelshausen, I. (Hrsg.): Agnes Neuhaus: Schriften und Reden, Würz-

burg 2000.
29) https://agnesneuhaus-cafe.de/zum-namen/ (20. Mai 2020).
30) Willing, M.: Das Bewahrungsgesetz (1918–1967), Tübingen 2003.
31) Ebbinghaus, A.: Helene Wessel und die Verwahrung, in: Ebbinghaus (Fußn. 3); 

Rothmaler (Fußn. 3).
32) Ebbinghaus (Fußn. 31), S. 194.

https://agnesneuhaus-cafe.de/zum-namen/
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über „gefährdete“ Mädchen und Frauen und damit auch 
über Prostitution. 

Der Auf- und Ausbau der Gefährdetenfürsorge im Kontext 
der Professionalisierung Sozialer Arbeit ist verflochten mit 
Diskursen rund um Prostitution und die Ausbreitung bzw. 
Eindämmung von Geschlechtskrankheiten. Spätestens mit 
dem Ersten Weltkrieg war das Thema Geschlechtskrank-
heiten auch zu einer bevölkerungspolitischen Frage ge-
worden, die ordnungspolitisch denkende Akteur/innen auf 
den Plan rief. Der Umgang mit dem Thema Prostitution 
war auch in Deutschland von doppelmoralischen und 
frauenfeindlichen Diskursen geprägt.33 Ging es konfessio-
nellen Akteur/innen darum, die „Sünde“ Prostitution aus 
der Welt zu schaffen und in der Prostitution tätige Frauen 
und Mädchen zu „retten“, verfolgten frauenbewegte und/
oder abolitionistische Gruppen auch das Ziel, Prostitution 
zu entkriminalisieren und die Situation der Frauen zu ver-
bessern. 

Grundsätzlich muss hier mitgedacht werden, dass es im 
Kontext der Gefährdetenfürsorge und in Diskussionen 
über den Umgang mit Prostitution nicht nur um tat-
sächliche Prostitutierte ging, sondern auch um zunächst 
nur „gefährdete“ Frauen und Mädchen. Agnes Neuhaus 
thematisierte diese unterschiedlichen Zielgruppen immer 
wieder. Ihr ging es darum, „gefährdete“ Mädchen und 

Frauen zu schützen. Aber sie war – im Gegensatz zur 
damals (auch in der Fachöffentlichkeit) weit verbreiteten 
Meinung – der Auffassung, dass auch Frauen, die schon in 
der Prostitution tätig waren, „gerettet“ werden konnten: 
„Es handelt sich also um rettende und um vorbeugende 
Arbeit.“34 

Der Prostitution verdächtig waren Mädchen und Frauen 
aufgrund ihrer Sexualität bzw. wenn angenommen wurde, 
diese entspräche nicht den bürgerlichen Normen. Bür-
gerliche Sexualnormen für Frauen waren sehr eindeutig 
und deckten sich mit katholischen und protestantischen 
Vorstellungen: Sexualität außerhalb der bürgerlichen (und 
zusätzlich im christlichen Kontext vor Gott geschlossenen) 
Ehe war nicht vorgesehen und wurde gesellschaftlich 
sanktioniert; dies konnte ein Grund sein, Frauen aus der 
bürgerlichen Gesellschaft auszuschließen. Die Frauen, die 
ohnehin nicht Teil der bürgerlichen Gesellschaft waren 
– Proletarierinnen, Landarbeiterinnen, Tagelöhnerinnen, 
Dienstmädchen u.a. –, sahen sich jedoch im gleichen Ma-
ße mit diesen Vorstellungen konfrontiert. Ihr „sexuell auf-

33) Zur Thematisierung der Perspektiven von Prostituierten vgl. Freund-Widder, M.: 
Frauen unter Kontrolle, Prostitution und ihre staatliche Bekämpfung in Hamburg 
vom Ende des Kaiserreichs bis zu den Anfängen der Bundesrepublik, Münster 
2003.

34) Neuhaus in Maier/Winkelshausen (Fußn. 28), S. 104. 

Mitteilungen des Vorstandes des Deutschen Vereins (NDV 1933, Nr. 7, S. 134)
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fälliges“ Verhalten (unabhängig davon, ob es real oder un-
terstellt war) machte sie zu potenziellen Fürsorgeobjekten. 

Neuhaus engagierte sich mit einer hohen Motivation in 
dem von ihr gegründeten Verein für „gefallene“ oder „ge-
fährdete“ Mädchen und Frauen. Getragen wurde sie auch 
von ihrer christlichen Überzeugung. Diese drückte sich da-
rin aus, dass sie die Mädchen und Frauen „retten“ wollte. 
Die Rettung bestand darin, dass diese aus der Prostitution 
ausstiegen oder keine außereheliche Sexualität lebten und 
ein „gottgefälliges“ Leben führten. Ein solches bestand 
für diese Mädchen und Frauen aus harter, oft monotoner 
Arbeit. Hervorzuheben ist, dass Neuhaus allen Frauen – 
und auch denen, die schon sehr lange der Prostitution 
nachgingen – immer wieder eine Chance gab.35 

Für Agnes Neuhaus lagen die Gründe dafür, dass sich die 
Frauen prostituierten, häufig in deren „Charakter“ und 
„Anlage“. So zitiert Hopmann Neuhaus bei der Darstel-
lung von prostituierten Frauen, die unbedingt „bewahrt“ 
werden sollten, als „haltlos“, „geistig minderwertig“ und 
„mit starkem Wandertrieb“.36 Dass es wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Gründe gab, die diese Mädchen und 
Frauen teilweise in die Prostitution zwangen, wollte oder 
konnte Neuhaus nicht reflektieren. In einer Rede zur Natio-
nalversammlung am 15. Juli 1919 sprach sie beispielweise 
davon, dass sich Mädchen „nicht so sehr aus wirtschaft-
licher Not, wohl aber aus Ratlosigkeit“ der Prostitution 
zuwendeten.37 Auch war sie der Meinung, dass Mädchen 
und Frauen eine höhere moralische Verpflichtung als Män-
ner hätten und daher auch tiefer sinken könnten: „Das 
Mädchen, das sich Nacht für Nacht preisgibt, steht tiefer 
als der Mann!“38 

1921 äußerte sich Agnes Neuhaus in einer Rede im Reichs-
tag zum Thema möglicher Entlassungen von unehelichen 
Müttern im Postwesen wie folgt: 

„(W)enn die Welt an der Frau das nicht erträgt, was sie 
dem Manne hie und da leider zugesteht, dann ist es 
immer noch ein Glück für unser ganzes Volk, wenn die 
Frau wenigstens auf einer Höhe steht, daß das Volks-
empfinden die hier in Frage stehenden Vorkommnisse 
mit ihrer Ehre nicht zu vereinigen weiß.“39

Diese Einschätzung korrespondiert mit dem Konzept der 
„organisierten Mütterlichkeit“. Mithilfe des Konzeptes 
sollte eine als industriealisiert, kalt, und rational empfun-
dene Welt wärmer und besser gemacht werden – auch 
auf moralischer Ebene. Mit dieser Zuschreibung an Frau-
en, insbesondere an Mütter und professionelle Mütter/
Fürsorgerinnen, wurde auch suggeriert, dass Not, Armut 
und Elend – mithin die Soziale Frage – gelindert werden 
könnten. Ökonomische (und patriarchale) Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse wurden verschleiert und die Ver-
antwortung für Not und Armut wurde einerseits den 
„unmoralischen“ und „ratlosen“ Mädchen und Frauen 
selbst gegeben. Die „Lösung“ der Zustände wurde ande-
rerseits in die Verantwortung der Fürsorgerinnen gelegt. 
Diese Zuschreibungen funktionieren und gelten allerdings 
nur entlang der bürgerlichen Moral: Neuhaus ging es 

nicht um Mutterschaft per se, sondern um die eheliche 
Mutterschaft. Diesen Standpunkt, dass nur die eheliche 
Mutterschaft unter einen besonderen Schutz zu stellen 
sei, verdeutlichte Neuhaus in einer Rede zur möglichen 
Gleichstellung der Rechte unehelicher und ehelicher Kin-
der. Hier machte sie ganz deutlich, dass sie ihre eigene 
Mutterschaft als bürgerliche, katholische Ehefrau in keiner 
Weise mit der anderer Frauen, die nicht verheiratet waren, 
vergleichen wollte.40

Neuhaus sah sich gegenüber ihren Klientinnen als sorgen-
de Mutter. Das bedeutete auch, dass sie sich in paterna-
listischer und autoritärer Art und Weise über Wünsche, 
Bedürfnisse und Bedarfe dieser Frauen und Mädchen hin-
wegsetzte und für diese über deren weiteren Lebensweg 
und Lebenswandel entschied. Sie bedauerte sehr, dass 
sie aufgrund der fehlenden gesetzlichen Möglichkeiten 
nicht in der Lage war, sich dauerhaft über den Willen ihrer 
Klientinnen hinwegzusetzen. Eindrücklich dokumentiert 
sich diese Haltung in ihrem Engagement für ein Bewah-
rungsgesetz.

4. Die „Mutter des Bewahrungsgedankens“

Seit Beginn der Weimarer Republik wurde von Wohlfahrts-
verbänden, Fürsorgefunktionär/innen und Praktiker/innen 
ein Bewahrungsgesetz gefordert. Im Kern ging es darum, 
Personen, die weder kriminell noch „geisteskrank“ waren, 
aber nach fachlicher/fürsorgerischer Einschätzung nicht 
in der Lage waren, selbstständig ein geordnetes Leben 
zu führen, und teilweise fürsorgerische Unterstützung in 
Anspruch nahmen, für die Dauer von zwei Jahren und 
darüber hinaus (bis zu lebenslänglich) in Form geschlosse-
ner Fürsorge (z.B. Heime, Anstalten, Arbeiterkolonien) zu 
betreuen. Die Einführung eines Bewahrungsgesetz wurde 
während der gesamten Dauer der Weimarer Republik dis-
kutiert und mehrheitlich gefordert. Die Einführung schei-
terte letztlich an Kostenfragen.41 

Wie wichtig die Einführung eines solchen Gesetzes in 
Fachkreisen genommen wurde, zeigte sich darin, dass der 
Deutsche Verein bereits 1922 eine Kommission für die 
Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage einsetzte.42 Agnes 
Neuhaus wurde bei der Gründung in die Kommission be-
rufen und arbeitete kontinuierlich darin mit. Ein zentraler 
Punkt im fachlichen Diskurs war die Bestimmung und Ab-
grenzung der Zielgruppe. Welche Klientel Agnes Neuhaus 
im Blick hatte, beschreibt sie wie folgt: 

„(…) es handelt sich um die Sorge und Hilfe für Men-
schen, die in ihrer Veranlagung, also durchaus ohne 
ihre Schuld – und das muss von vornherein festgestellt 
werden – so schwach im Verstand oder im Willen sind, 
oder was meistens der Fall ist, im Verstand und im Wil-

35) Neuhaus in Maier/Winkelshausen (Fußn. 28), S. 115.
36) Hopman (Fußn. 25), S. 213 f.
37) Neuhaus in Maier/Winkelshausen (Fußn. 28), S. 308.
38) Neuhaus zit. in Hopman (Fußn. 25), S. 204.
39) Neuhaus in Maier/Winkelshausen (Fußn. 28), S. 324.
40) Neuhaus in Maier/Winkelshausen (Fußn. 28), S. 310–314.
41) Willing (Fußn. 30), S. 288 ff.
42) Willing (Fußn. 30), S. 35.
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len, daß sie den alltäglichen Wechselfällen des Lebens 
nicht gewachsen sind.“43 

Aus ihrer Praxis heraus nachvollziehbar ist, dass Neuhaus´ 
Engagement den „gefährdeten“ Frauen und Mädchen 
galt. Es war ihr ein permanentes Ärgernis, dass es weder 
möglich war, Prostitution zu verbieten,44 noch alle Klien-
tinnen wirksam dahingehend zu beeinflussen, dass sie auf 
jede Form außerehelicher Sexualität verzichteten. In der 
Tat war die Gefährdetenfürsorge damit befasst, dass man-
che Frauen in Krankenhäusern auf Geschlechtskrankhei-
ten behandelt wurden, nach Behandlung diese verließen 
und sich teilweise erneut ansteckten und in Folge wieder 
behandelt werden mussten. Auch Prostituierte kehrten 
häufig nach erfolgten fürsorgerischen Zwangsbehandlun-
gen (z.B. Aufenthalte in Arbeitshäusern) in die Prostitution 
zurück, Dienstmädchen verließen ihre Arbeitsstellen und 
flüchteten in die Großstadt. Die Möglichkeit, durch Se-
xualaufklärung oder die Ausgabe von Kondomen einer 
Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten entgegenzuwir-
ken, kam insbesondere den konfessionellen Fachkräften 
überhaupt nicht in den Sinn; hätte das doch eine Duldung 
außerehelicher sexueller Beziehungen impliziert. Neuhaus´ 
Haltung zu außerehelicher Sexualität von Frauen entsprach 
dem gesellschaftlichen Mainstream. Nach Wollasch hätte 
sie es am liebsten gesehen, wenn jede Form außerehe-
lichen Geschlechtsverkehrs unter Strafe gestellt worden 
wäre.45 

In dieser Haltung ist wiederum ein mütterliches Konzept 
erkennbar. Für Neuhaus waren viele Klientinnen „arme 
Mädchen“, die vor sich selbst geschützt werden müssen: 
„Es wird jedenfalls demnächst von den unglücklichen 
Mädchen ein Verantwortungsgefühl verlangt, das sie 
einfach nicht haben.”46 Grund hierfür sieht sie in einem 
Mangel an Charakter und Willensschwäche. Aus diesem 
Grund betrachtete Neuhaus einen Teil dieser Frauen als 
„geistig minderwertig“.47 

Neuhaus wollte ein Bewahrungsgesetz als ein fürsor-
gerisches Gesetz. Und ihr ging es zentral darum, diese 
Personen (bezogen auf ihre Klientel: diese Frauen) vor 
sich selbst zu schützen. Als ein weiteres Argument kam 
der Schutz der Gesellschaft, der „Volksgemeinschaft“ vor 
diesen Frauen dazu. Ein zusätzliches Argument waren die 
Kosten. Neuhaus und andere Befürworter/innen des Ge-
setzes gingen davon aus, dass mittel- und langfristig das 
Gesetz die öffentlichen Kassen von den „teuren Minder-
wertigen“ entlasten könnte.

5. Käthe Petersen und die Sammelpflegschaft 
für Frauen in Hamburg

Käthe Petersen war eine der wenigen damals promovier-
ten weiblichen Juristinnen. Sie trat 1932 als Assessorin in 
die Rechtsabteilung der Hamburger Sozialbehörde ein und 
konnte ihre Karriere auch während des Nationalsozialis-
mus fortsetzen. Das „Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums“ von 1934 regelte die Entlassung von 
Frauen aus dem gehobenen und hohem Beamtendienst. 
Oskar Martini, der Leiter der Hamburger Fürsorgebehörde, 

setzte sich persönlich für den Verbleib von Petersen beim 
Hamburger Innensenator ein.48 Petersen blieb in dieser 
Behörde auch nach 1945 bis zu ihrer Pensionierung im 
Jahre 1966. Sie engagierte sich in besonderem Maße in 
der Gefährdetenfürsorge; seit 1934 hatte sie die Sammel-
pflegschaft für „gefährdete“ Mädchen und Frauen inne. 
Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten ver-
schärfte sich die Situation für die Klientel umgehend und 
spitzte sich im Laufe der nationalsozialistischen Zwangs-
herrschaft immer weiter zu. 

Grundsätzlich stand der gesamte Bereich der Gefährde-
tenfürsorge im Nationalsozialismus unter einem Legitima-
tionszwang. Innerhalb der menschenverachtenden Ideo-
logie, die von einer „Höherwertigkeit“ aller „Deutschen“ 
ausging, durfte es die Kategorie „minderwertig“ gar 
nicht geben, bzw. war es ideologisch nicht zu begründen, 
warum es für als „minderwertig“ stigmatisierte Personen 
überhaupt eine Form von fürsorgerischer Betreuung geben 
sollte. Der Diskurs über die ungeliebte öffentliche Fürsorge 
zieht sich durch die gesamte nationalsozialistische Zeit. 
Fachöffentlichkeit und öffentliche Fürsorge begegneten 
den Diffamierungen mit der Herausstreichung ihrer beson-
deren Kompetenz. Sie stellten sich als besonders geeignet 
dar und formulierten, dass gerade die öffentliche Fürsorge 
über Fachwissen verfüge, die „Volksgemeinschaft“ nach-
haltig zu schützen. So hieß es im NDV 1934: „Auch um 

Dr. Käthe Petersen (1903–1981)

43) Neuhaus, A: Entstehung und Bedeutung eines Bewahrungsgesetz, in: Jugendwohl 
1933, Heft 10/11, S. 258–262. 

44) Neuhaus in Maier/Winkelshausen (Fußn. 9), S. 278.
45) Wollasch (Fußn. 2), S. 387.
46) Neuhaus in Maier/Winkelhausen (Fußn. 28), S. 80.
47) Neuhaus in Maier/Winkelhausen (Fußn. 28), S. 103.
48) Lehnert (Fußn. 19), S. 149.
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des gesunden Volkskörpers willens, müssen wir die Fürsor-
ge für Geschlechtskranke und Gefährdete fortführen.“49 

Insbesondere zu Beginn des Nationalsozialismus erhoffte 
sich auch der Deutsche Verein, endlich bestimmte für-
sorgerische Praxen auszuweiten und größere Teile der 
Bevölkerung unter die repressive und menschenrechtsbe-
schneidende Kontrolle der Fürsorge zu bringen.50 Obwohl 
bereits zur Weimarer Zeit innerhalb der Fachöffentlichkeit 
Eugenik und Rassenhygiene als Begründung für deviantes 
Verhalten und gesellschaftliche Notstände eine wichtige 
Rolle gespielt hatten – etwa beim Thema „Vererbung von 
Armut und Elend“ –, gab es zu dieser Zeit noch andere 
fachliche Stimmen, die für das Elend der Bevölkerung 
wirtschaftliche Gründe geltend machten. Das änderte 
sich im Nationalsozialismus und nachfolgend auch im 
nationalsozialistischen Fürsorgesystem: Alle Bereiche So-
zialer Arbeit wurden unter die Prämissen der „Erb- und 
Rassepflege“ gestellt. Das bedeutete für die traditionelle 
Klientel der öffentlichen Fürsorge, dass die Einordnung 
in die Kategorie „minderwertig“ eine generationenüber-
greifende Verurteilung war, da nun von Vererbung ausge-
gangen wurde.

In diesem Kontext muss auch das Handeln von Käthe 
Petersen gesehen werden. In der nationalsozialistischen 
Zeit wurde Petersen Leiterin des Hamburger Pflegeamtes 
und der Gefährdetenfürsorge. Sie bemühte sich, unter den 
nationalsozialistischen Bedingungen die Möglichkeiten 
von Freiheitsberaubung, Entmündigung, Anordnung von 
Zwangsarbeit, Anwendung weiterer repressiver fürsor-
gerischer Praxen auszuweiten. In Hamburg hatte sie für 
ihr Vorhaben gute Bedingungen, weil hier schon in der 
Zeit der Weimarer Republik der „Bewahrungsvollzug“ 
praktiziert wurde.51 Mit der Konstruktion der „Sammel-
pflegschaft“ gelang es Petersen, für alle als „moralisch 
schwachsinnig“ kategorisierten Mädchen und Frauen, 
die sich im Begutachtungsverfahren für das Zwangsste-
rilisationssgesetz52 befanden, als gesetzlicher Vormund 
zu fungieren. Die Vormundschaft erleichterte und be-
schleunigte das Zwangssterilisationsverfahren. Petersen 
sah sich selbst als den geeigneten Vormund und kritisierte 
Vormundschaften durch Familienangehörige. Ihr Vorge-
hen gegenüber den Betroffenen und deren Angehörigen 
beschrieb sie damit, dass sie darauf achtete, nicht als vom 
Amt kommend wahrgenommen zu werden. Notwendige 
Briefe verfasste sie aus diesem Grund auch auf privatem 
Briefpapier.53 

Presse und Fachöffentlichkeit hatten immer wieder dafür 
geworben, dass sich mögliche Betroffene („erbkrank im 
Sinne des Gesetzes“) freiwillig sterilisieren lassen sollten. 
Diese Bemühungen und Kampagnen hatten sich nicht als 
erfolgreich herausgestellt. Das überlegte Handeln von Pe-
tersen und ihr selbst beschriebenes Auftreten gegenüber 
den Betroffenen und deren Angehörigen zeigt, dass sie 
sich erwartbarer Widerstände gegen die Sammelpfleg-
schaft bewusst war. Ihr Urteil über ihre Mündel war ein-
deutig: In ihren Augen waren die Frauen alle mehr oder 
weniger „minderwertig“. 

 

Nach erfolgter Zwangssterilisation waren die Frauen stärker 
als zuvor von weiteren fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen 
betroffen (z.B. Einweisung in eine Anstalt, Arbeitslager, 
Jugend-KZ). Innerhalb der Fachöffentlichkeit wurde davon 
ausgegangen, dass der Eingriff die (ohnehin schon diagnos-
tizierte) Hemmungslosigkeit und Triebhaftigkeit der Frauen 
steigerte, da die Frauen nicht mehr befürchten mussten, 
schwanger zu werden. Ein auch von Petersen vorgebrachtes 
Argument war die mögliche Ausbreitung von Geschlechts-
krankheiten, ein anderes der Hinweis auf den „asozialen“ 
Lebenswandel dieser Frauen, der andere „anstecken“ könn-
te. So schrieb auch Hilde Eiserhardt, promovierte Juristin 
und Fürsorgeexpertin, bis 1937 (und wieder ab 1946) stell-
vertretende Geschäftsführerin des Deutschen Vereins und 
hartnäckige Kämpferin für ein Bewahrungsgesetz, 1935 in 
einem Artikel über die Hamburger Praxis der Sammelpfleg-
schaften: „Alte Erfahrungstatsache, daß Verwahrlosung 
ansteckend ist. Solche Menschen verbreiten nicht nur 
Krankheiten sondern auch Asozialität.“54

In Petersens positiver Bezugnahme auf die „legale“ Kons-
truktion der Sammelpflegschaften wird darüber hinaus die 
enge Zusammenarbeit auf ideologischer und praxisbezo-
gener Ebene relevanter Fürsorgefunktionär/innen deutlich. 
Neben Eiserhardt präsentierte sich auch der Vorsitzende 
des Deutschen Vereins Wilhelm Polligkeit seit Beginn der 
nationalsozialistischen Herrschaft als besonders kompe-
tent für die Bearbeitung und „Lösung“ der „Asozialenbe-
handlung“.55

Wie verknüpft der Diskurs über die Kategorisierung in 
„gute“, „deutsche“ versus „unmoralische“, „moralisch 
schwachsinnige“ Frauen mit dem Thema Mutterschaft 
war, zeigen die Bestimmungen für die Verleihung des 
Mutterkreuzes, das nicht an „asoziale“ Mütter vergeben 
werden durfte. Hier bildeten die Fürsorgerinnen (und 
auch Petersen als Leiterin des Hamburger Pflegeamtes) 
eine wichtige fachliche Stimme. Als „gute Mütter“ (Für-
sorgerinnen) waren sie in der Position, ihre Klientinnen 
zu be- und verurteilen, wenn diese nicht den national-
sozialistischen Kriterien einer „guten deutschen“ Mutter 
entsprachen.

Die Einführung der Sammelpflegschaft bot eine legale 
Möglichkeit, den fürsorgerischen Zugriff auf möglichst 
viele Frauen zu erweitern. Diese juristische Konstruktion 
hat Käthe Petersen eine hohe Anerkennung innerhalb 
der Fachöffentlichkeit gebracht. Petersen und andere 
haben sich an der Radikalisierung des öffentlichen und 
fachöffentlichen Diskurs gegenüber den Betroffenen aktiv 

49) Geschlechtskranken- und Gefährdetenfürsorge, NDV 1934, Nr. 1, S. 29.
50) Mitteilungen des Vorstands: Vorarbeiten für den Erlaß eines Reichgesetzes zur 

Regelung der Wandererfürsorge und eines Reichsgesetzes zur Bewahrung ver-
wahrloster und gemeinschädlicher Personen, NDV 1933, Nr. 7, S. 134–136.

51) Lehnert (Fußn. 19), S. 147.
52) Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ wurde am 14. Juli 1933 

erlassen und trat zum 1. Januar 1934 in Kraft.
53) Petersen, K.: Pflegschaften für geistig gebrechlichen Frauen im Verfahren vor dem 

Erbgesundheitsgericht, NDV 1942, Nr. 10, S. 188–191.
54) Entmündigung und Sammelvormundschaft als Mittel zur Bewahrung asozialer 

Frauen, NDV 1935, Nr. 9, S. 297–299. Der Artikel ist mit dem Kürzel „s“ gekenn-
zeichnet, das eindeutig Hilde Eiserhardt zugeordnet werden kann.

55) Willing (Fußn. 30), S.140 ff.
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beteiligt: So wurde auf einem Treffen der Pflegeämter in 
der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins 1942 von einer 
„totalen Pflegeamtsarbeit“ gesprochen.56

6. Kontinuitäten nach 1945

Die fachliche Einstellung gegenüber den als „gefährdet“ 
bezeichneten Frauen und Mädchen (und damit auch 
den unter Sammelvormundschaft stehenden Frauen) hat 
sich nach 1945 nicht geändert. Die an der Ausgrenzung, 
Stigmatisierung und Verfolgung „gefährdeter“ Frauen 
beteiligten Akteur/innen konnten auch nach 1945 ihre 
beruflichen Tätigkeiten weiter ausüben und in der Bun-
desrepublik Karriere machen. Sowohl die Tatsache der 
ungebrochenen Karrieren als auch die Weiterführung der 
Stigmatisierungen von „gefährdeten“ Frauen belegen ein-
drücklich, dass das damalige sozialarbeiterische Handeln 
als „unpolitisch“ wahrgenommen wurde. Das fachliche 
Profil einer mütterlichen, unpolitischen Fürsorgerin hat 

entscheidend zur Verschleierung und Verdeckung von 
Macht- und Herrschaftsverhältnissen beigetragen. 

Die Ausgrenzung, Stigmatisierung und Verfolgung dieser 
Frauen (und natürlich auch anderer als „asozial“ kate-
gorisierter Gruppen und Personen) wurde bis weit in der 
1980er-Jahre in der Bundesrepublik überhaupt nicht als 
unrecht wahrgenommen. Und auch in der DDR hat es 
den sogenannten „Asozialenparagraphen“ (§ 249 StGB 
„Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales 
Verhalten“) bis zum Ende gegeben. 

56) Arbeitsbesprechung über Gegenwartsaufgaben der Gefährdetenfürsorge, NDV 
1942, Nr. 2, S. 32–34.


